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 Der Oberbürgermeister  

 

 

 

 

 

Vorlage 
 
Federführende Dienststelle: 
Fachbereich Umwelt 
Beteiligte Dienststelle/n: 
 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

  FB 36/0082/WP15 
öffentlich 
 
11.04.2006 
FB 36 / 42 

Sperrung der Straße Grünenthal aus Gründen des 
Amphibienschutzes 

Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__ 

Datum Gremium Kompetenz 

21.06.2006 B 6 Entscheidung 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Keine. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Bezirksvertretung Aachen-Richerich beschließt, die Straße Grünenthal aus Gründen des 

Amphibienschutzes im Bereich zwischen „Zehnthof" und den Garagen des Hauses Nr. 34 jährlich vom 

15. Februar bis zum 30. April zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr durch herausnehmbare Poller zu 

sperren. Bei Bedarf verlängert sich der Zeitraum der Sperrung bis zum 15. Mai. 

 

 

 

In Vertretung 

 

 

 

(Gisela Nacken) 

Beigeordnete



Vorlage   FB 36/0082/WP15 der Stadt Aachen

                                                             

 

Ausdruck vom: 22.05.2009 Seite: 2/2 

 

Erläuterungen: 

 

 

Die Straße Grünenthal wird aus Gründen des Amphibienschutzes teilweise jährlich zwischen dem 

15. Februar und dem 30. April von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr durch herausnehmbare Poller gesperrt. 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Wanderung der Amphibien in Jahren mit strengen Wintern später 

beginnt und dann aber auch länger dauert ( teilweise bis Mitte Mai ). Außerdem ergibt sich das 

Problem, dass die Tiere in jedem Jahr nach Umstellung auf die Sommerzeit auch noch nach 

07:00 Uhr morgens unterwegs sind. 

 

Aus diesen Gründen wird die Bezirksvertretung Aachen-Richterich gebeten, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Die Straße Grünenthal wird aus Gründen des Amphibienschutzes im Bereich zwischen 

„Zehnthof" und den Garagen des Hauses Nr. 34 jährlich vom 15. Februar bis zum 30. April 

zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr durch herausnehmbare Poller gesperrt. 

Bei Bedarf verlängert sich der Zeitraum der Sperrung bis zum 15.  Mai. 

 

 

 

 

Anlage/n: 

Keine. 

 

 

 

 

 

 

 


